
verständigengutachten für unbedenklich halten? Die 
Praxis muß in einer Vielzahl von Fällen ohne Sach
verständigengutachten entscheiden. Eine solche Ent
scheidung kann man nicht mit dem Wort „bedenklich“ 
zu Fall bringen, sondern man muß sich mit den im 
Urteil getroffenen Schlußfolgerungen und den im 
Sitzungsprotokoll niedergelegten Feststellungen — ein 
Punkt, auf den weiter unten noch einzugehen ist — aus
einandersetzen. Wenn Müller am Schluß seines Beitrags 
davor warnt, nunmehr durch eine „psychologisierende“ 
Betrachtungsweise 'bei Jugendlichen die Zurechnungs
fähigkeit grundsätzlich zu v e r n e i n e n  — eine War
nung, der man vorbehaltlos zustimmen muß —, dann 
folgt daraus aber auch, daß die B e j a h u n g  der Ver
antwortungsreife nicht minder schwierig ist und daß 
eine Fehlentscheidung hierbei dem erzieherischen 
Zweck unseres Jugendstrafrechts abträglicher ist oder 
sein kann als eine objektiv zu Unrecht erfolgte Ver
neinung der Zurechnungsfähigkeit.

Man wird der Empfehlung von A l b r e c h t  folgen 
müssen, psychiatrische Gutachten immer dann anzu
fordern, wenn eine Heimeinweisung beabsichtigt ist4, 
und diese Empfehlung dahin erweitern, daß ein Gut
achten auch dann notwendig ist, wenn auf eine längere 
Freiheitsstrafe zu erkennen ist, d. h. wenn der Jugend
liche eine Tat begangen hat, die unter den Voraus
setzungen des § 24 JGG die Anwendung des allgemei
nen Strafrechts auf seine Tat erfordert. In den anderen 
Fällen, in denen der Jugendrichter selbst entscheiden 
muß, gewinnt die Frage nach dem „Wie?“ der Prüfung 
der Verantwortungsreife besondere Bedeutung. Es ist 
deshalb gerechtfertigt, einmal unmittelbar aus der 
Praxis auf die Gesichtspunkte und Methoden hinzu
weisen und sie zur Diskussion zu stellen, die m. E. bei 
der Prüfung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
Jugendlicher nach § 4 JGG zu beachten und anzü- 
wenden sind. Da ich über keine spezielle jugend
psychologische Bildung verfüge, ergibt sich daraus von 
selbst, daß meine Ausführungen nicht den Anspruch 
erheben, alle damit verbundenen Fragen allseitig und 
vollkommen gelöst zu haben. Nicht ganz überflüssig ist 
auch der Hinweis, daß meine praktischen Kenntnisse 
und Erfahrungen zu diesem Thema nicht nur aus mei
ner Tätigkeit als Jugendrichter am Kreisgericht 
Oranienburg stammen.

*

Die Prüfung der Verantwortungsreife des Jugend
lichen beginnt mit der kritischen Durcharbeitung der 
Jugendstrafakte, wobei besondere Aufmerksamkeit den 
Ermittlungen zur Person des Jugendlichen, seinem 
Werdegang und den Verhältnissen der Umwelt, denen 
er bislang ausgesetzt war, zu widmen ist. Vielfach wer
den wir aus den Ursachen, die zu seiner Verfehlung 
geführt haben, und aus den Tatumständen schon Hin
weise für seine seelische und geistige Verfassung ent
nehmen können. Daß aber aus der „Raffiniertheit“, mit 
der eine Handlung durchgeführt worden ist, nicht ein
fach auf die Verantwortungsreife geschlossen werden 
kann, ergibt sich schon allein daraus, daß Raffiniertheit 
bestenfalls etwas über die Intelligenz eines Täters aus
sagt, eventuell noch über seine Fähigkeit, die Gesell
schaftsgefährlichkeit seines Tuns rein verstandesmäßig 
zu begreifen, nichts aber über seine sittliche Reife und 
seine Willensreife. Das Kennenlernen des Jugendlichen 
an Hand der Akte wird uns dadurch erschwert, daß in 
den Protokollen über die Vernehmung häufig nur ganz 
schematische Angaben über seinen schulischen und 
beruflichen Werdegang und keine oder nur geringe 
Angaben über seine familiären und häuslichen Verhält
nisse enthalten sind. Angaben des Jugendlichen, die 
uns einen Einblick in seine innere Verfassung geben 
könnten, fehlen zuweilen gänzlich oder werden, wo sie 
gemacht wurden, vom Vernehmenden nicht aufge
griffen oder weiter verfolgt.

Wie leicht gerade dieser letzte Mangel zu einer fal
schen Einschätzung der gesamten Persönlichkeit des 
Jugendlichen führen kann, zeigt das folgende Beispiel. 
In der polizeilichen Vernehmung eines Sechzehn
jährigen hieß es: „Ich ging von zu Hause fort, weil 
mein Vater mit mir geschimpft hat.“ In der Verhand

lung sagte er aus: „Zu Hause wollte ich nicht arbeiten, 
hatte keine Lust dazu, und deshalb warf mich mein 
Vater ’raus.“ Der Vater bestätigte diese Angaben, indem 
er aussagte: „Ich hatte Zerwürfnisse mit meinem Sohn, 
weil er auf meiner Wirtschaft kein Interesse zum 
Arbeiten gehabt hat; er will nur immer Geld haben.“ 
Nach diesen Aussagen hätte man den Jugendlichen 
ganz allgemein als „gefühlsarm, verstockt und arbeits
scheu“ bezeichnen können. Da aber die Verhandlung 
unterbrochen werden mußte und am anderen Tage die 
Mutter des Jugendlichen anwesend war, wurde diese 
nochmals zu diesem Punkt vernommen. Sie sagte aus: 
„Mein Ehemann hat sich im Krieg ein schweres Nerven
leiden geholt. Er schlägt mich und auch die Kinder. Da 
er auf meinen Sohn schon mit der Forke losgegangen 
ist, habe ich ihn von zu Haus fortgeschickt und zu 
einem anderen Bauern gegeben, wo er gut arbeitet.“ 
Die Aussage der Mutter war zutreffend. — Dieser Fall 
zeigt, daß noch ein anderer Gesichtspunkt bei Aussagen 
von Jugendlichen allgemein zu beachten ist. Der 
Jugendliche, der ja dasselbe wie seine Mutter hätte 
aussagen können, belastet seinen Vater nicht, sondern 
rechtfertigt ihn sogar, indem er sagt: „Weil ich nicht 
arbeiten wollte, warf mich mein Vater hinaus!“ Diese 
Neigung Jugendlicher, eher sich selbst schuldig zu spre
chen als ihre Eltern zu belasten, können wir häufig 
feststellen und als einen positiven Zug werten5. Aller
dings kann diese Selbstbelastung des Jugendlichen, 
diese Verdeckung der schlechten häuslichen Verhält
nisse auch das Ziel verfolgen, die eigene Verfehlung 
nur als eine einmalige harmlose Entgleisung und nicht 
als das Ergebnis einer falschen Erziehung erscheinen zu 
lassen. Auf der anderen Seite sollten wir aber eine 
starke innere Bindung des Jugendlichen zu seinen 
Eltern bei der Verhandlung in Rechnung stellen und 
selbst in Fällen, in denen uns das gerechtfertigt 
erscheint, mit Vorhaltungen und Vorwürfen gegenüber 
den Eltern wegen ihrer vermeintlichen Erziehungs
fehler oder auch wegen ihres schlechten Lebenswandels 
in Gegenwart des Jugendlichen vorsichtig und zurück
haltend sein. Andernfalls erreichen wir sehr leicht, daß 
der Jugendliche, dem seine Eltern ja näher stehen als 
wir, innerlich Partei für seine Eltern ergreift und sich 
uns gegenüber noch mehr absperrt als das, wie wir 
immer wieder feststellen können, ohnehin schon der 
Fall ist.

Für die Feststellung der Verantwortungsreife zur 
Zeit der Tat bzw. zum Zeitpunkt des Tatentschlusses 
ist aus den Akten häufig sehr wenig zu entnehmen. Bei 
entsprechender Schulung müßte aber m. E. auch der 
Angehörige der Volkspolizei, der die erste Vernehmung 
des Jugendlichen durchführt, in der Lage sein, auch 
nach dieser Richtung hin entsprechende Ermittlungen 
durchzuführen. Damit würde er eine unbedingt not
wendige Vorarbeit für die Entscheidung des Staats
anwalts leisten, ob der Jugendliche zur Zeit der Tat die 
erforderliche Verantwortungsreife gehabt hat. Heute 
wird das, wie auch Müller festgestellt hat, in den Ver
fahrensunterlagen und Anklageschriften häufig völlig 
beweislos behauptet.

Auch die Protokolle über die Anhörung der Eltern 
und sonstigen Erziehungsberechtigten sind oft man
gelhaft. Insbesondere wird nicht immer genügend 
danach geforscht, was für Krankheiten der Jugend
liche selbst gehabt hat oder sonst in der Familie vor
gekommen sind. Hat aber der Jugendliche eine Gehirn
verletzung gehabt oder schwere Krankheiten durch
gemacht, sind in der Familie Geisteskrankheiten, 
Selbstmorde usw. vorgekommen, oder waren ein oder 
beide El tern teile an Syphilis erkrankt, dann sollte man 
in der Regel immer eine psychiatrische Untersuchung 
des Jugendlichen durchführen lassen. Dies ist auch 
dann erforderlich, wenn der Jugendliche aus der Hilfs
schule oder „aus der fünften Klasse einer achtklassigen 
Grundschule entlassen wurde oder -wenn er nur die 
sechste Klasse einer Dorfschule erreichte“6.

Besonders kritisch müssen auch die „Beurteilungen“ 
des Jugendlichen durch den zuständigen Abschnitts-
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